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Anhang 8 zu Anlage 3 

 Honoraranlage ergänzende Leistungen zur Delegation 

Leistung / 
Bezeichnung 

Abr. 
Pos 

Leistungsinhalt Abrechnungsregel Betrag 

Aufschlag P1c 
auf 
Strukturpausch
ale P1a für die 
Beschäftigung 
akademischer 
nichtärztlicher 
Gesundheits-
berufe (z. B. 
Primary Care 
Manager, 
Physician 
Assistant) 

 • Beschäftigung 
einer/eines 
Mitarbeitenden mit 
abgeschlossenem 
Studium Primary 
Care Management 
(PCM) oder 
vergleichbare 
(staatlich 
anerkannte) 
akademische 
Qualifikation 
nichtärztlicher 
Heilberufe gemäß 
Anhang 9 zu Anlage 3 

• 1 x pro Quartal 
• Kontaktunabhängig 
• Nachweis der 

akademischen 
Qualifikation gemäß 
Anhang 9 zu Anlage 
3 HzV-Vertrag 

• Vergütung ab dem 
der Meldung der 
Beschäftigung 
folgenden Quartal 

• Wird nur dem 
Betreuarzt vergütet 

• Nicht neben P1b bei 
Personenidentität 

6,00 EUR / 
Quartal  

Zuschlag auf 
Besuch 1417 
durch 
qualifiziertes 
nichtärztliches 
Praxispersonal 
 

 • Hausbesuch einer 
VERAH, PCM oder PA 
bei einem Patienten 
mit zuschlagsfähiger 
Erkrankung gemäß P3 
sowie für die 
hausärztliche 
Betreuung von 
Palliativpatienten und 
Patienten mit 
geriatrischen und 
onkologischen 
Erkrankungen 

• Max. 3 x pro Quartal 
• Wird nur dem 

Betreuarzt vergütet 
• Abrechenbar ab 

dem Quartal, das 
auf den Nachweis 
der VERAH oder 
PCM/PA gem. 
Anhang 3 bzw. 
Anhang 9 der  
Anlage 3 folgt 

15,00 EUR / 
Leistung 

Zuschlag auf 
Besuch 1417 
durch 
qualifiziertes 
Praxispersonal 
tele-
medizinische 
Ausstattung 
nach Anhang 10 
zu Anlage 3  

 • hausärztliche 
telemedizinische 
Betreuung bei 
Vorliegen der 
telemedizinischen 
Ausstattung nach 
Anhang 10 zu  
Anlage 3 

• 3 x pro Quartal 
• Wird nur dem 

Betreuarzt vergütet 
• Abrechenbar ab 

dem Quartal, das 
auf die Meldung der 
Ausstattung nach 
Anhang 10 zu 
Anlage 3 folgt 
 

10,00 EUR / 
Leistung 

Aufschlag P1d 
auf Struktur-
pauschale P1b 
oder P1c für 

 • hausärztliche 
telemedizinische 
Betreuung 

• 1 x pro Quartal 
• Kontaktunabhängig 
• abrechenbar ab 

dem Quartal, das 

2,00 EUR / 
Quartal 
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tele-
medizinische 
Ausstattung des 
qualifizierten 
nichtärztlichen 
Praxispersonals 
nach Anhang 10 
zu Anlage 3  

• bei Vorliegen der 
telemedizinischen 
Ausstattung nach 
Anhang 10 zu  
Anlage 3 

auf die Meldung der 
Ausstattung nach 
Anhang 10 zu 
Anlage 3 folgt 

• Wird nur dem 
Betreuarzt vergütet 

 
 

AOK-Coaches 9000 • Gesundheits-
begleitung durch 
nichtärztliches 
Praxispersonal  

• Motivation zur 
Teilnahme an den für 
die Erkrankungen 
entwickelten AOK 
Online-Coaches 
insbesondere 
Hinweise auf 
Vorbeugung von 
Begleit- und 
Folgeerkrankungen 
und Verhalten bei 
Notfällen 

• Weitergabe von 
Informationen zum 
Coach und des 
Registrierungslinks 
auf digitalem Weg  
(z. B. App) oder 
alternativ 
Aushändigung 
Unterlagen als PDF-
Ausdruck) 

• für die gesicherten 
Diagnosen: 
a) Bluthochdruck  
(ICD I10) 
und / oder 
b) Diabetes mellitus 
Typ II (ICD E11) 

• 1 x pro Quartal 
• Max. 2 x pro 

Kalenderjahr 
• bis zum 

vollendeten 
65.Lebensjahr 

• Wird nur dem 
Betreuarzt vergütet 

• Nicht abrechenbar 
sofern eine 
gesicherte 
Demenzerkrankung 
(ICD F00, F01, F02, 
F03 oder G30) 
vorliegt. 

5,00 EUR / 
Leistung 

Die Vergütung der Leistungsziffern dieses Anhangs 8 zu Anlage 3 erfolgt außerhalb der 
versichertenbezogenen Vergütungsobergrenze nach § 15 HzV-Vertag. Diese Leistungsziffern 
sind gültig ab dem 01.01.2026 und gelten bis zum Inkrafttreten einer Folgevereinbarung oder 
eines weiterentwickelten HzV-Vertrages.  
 


